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Aufgrund des § 68 des Hessischen
Kommunalwahlgesetzes in der Fassung
vom 4. September 2000 (GVBl. I S. 454),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Fe-
bruar 2002 (GVBl. I S. 22), wird verordnet:

Artikel 1

Die Kommunalwahlordnung in der
Fassung vom 26. März 2000 (GVBl. I 
S. 198, 233), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 482, 487), wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) Nach der Angabe zu § 5 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 5a Briefwahlbezirke“

b) Nach der Angabe zu § 16 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 16a Voraussetzungen für die
Erteilung von Wahlschei-
nen“

c) Die Angabe zu § 56 erhält folgen-
de Fassung:

„§ 56 Benachrichtigung der ge-
wählten Bewerber“

d) Nach der Angabe zu § 86 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 86a Absage der Ortsbeirats-
wahl“

2. Dem § 3 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Hat ein Mitglied oder ein stellvertre-
tendes Mitglied des Wahlausschusses
seine Zustimmung zur Aufnahme auf
einen Wahlvorschlag nach § 11 Abs. 2
Satz 3 des Gesetzes erteilt, hat es den
Wahlleiter unverzüglich darüber zu
informieren.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird nach dem
Wort „tritt“ die Angabe „nach
Maßgabe von Abs. 8 Satz 1 und
Abs. 9“ eingefügt.

c) Abs. 11 Nr. 3 wird aufgehoben.

4. In § 4a Abs. 2 wird die Angabe „Satz
1“ gestrichen.

5. Dem § 5 wird folgender Abs. 3 ange-
fügt:

„(3) Der Kreiswahlleiter kann ge-
meindefreie Grundstücke für die
Kreiswahl mit benachbarten Gemein-
den oder Gemeindeteilen zu einem
Wahlbezirk vereinigen.“

6. Nach § 5 wird folgender § 5a einge-
fügt:

„§ 5a

Briefwahlbezirke

Ein Briefwahlbezirk wird bestimmt
durch die dem Briefwahlvorstand nach
§ 4 Abs. 11 zugewiesene Zuständigkeit
nach Wahlbezirken.“

7. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und die Worte
„nach einem Vordruckmuster.“ an-
gefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird nach dem Wort
„Wahlraumes“ die Angabe
„einschließlich einer Kenn-
zeichnung, ob er barrierefrei
im Sinne des § 3 des Hessi-
schen Behinderten-Gleichstel-
lungsgesetzes vom 20. De-
zember 2004 (GVBl. I S. 482)
ist“ eingefügt.

bb) In Nr. 7 Buchst. b) wird die
Angabe „§ 9 Abs. 1 des 
Gesetzes und“ durch „§ 16a
Abs. 1,“ ersetzt.

8. In § 11 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nr. 8
angefügt:

„8. wo und in welcher Zeit ein Ver-
zeichnis der barrierefreien Wahl-
räume eingesehen werden kann.“

9. Nach § 16  wird folgender § 16a ein-
gefügt:

„§ 16a

Voraussetzungen für die 
Erteilung von Wahlscheinen

(1) Ein Wahlberechtigter, der in
das Wählerverzeichnis eingetragen
ist, erhält auf Antrag einen Wahl-
schein,

1. wenn er sich am Wahltag während
der Wahlzeit aus wichtigem Grund
außerhalb seines Wahlbezirks auf-
hält,

2. wenn er seine Wohnung in einen
anderen Wahlbezirk verlegt hat
und nicht in das Wählerverzeich-
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nis des neuen Wahlbezirks einge-
tragen ist,

3. wenn er aus beruflichen Gründen
oder infolge Krankheit, hohen Al-
ters, eines körperlichen Gebre-
chens oder sonst seines körperli-
chen Zustandes wegen den Wahl-
raum nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen kann.

(2) Ein Wahlberechtigter, der nicht
in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist, erhält auf Antrag einen Wahl-
schein,

1. wenn er nachweist, dass er ohne
sein Verschulden die Antragsfrist
nach § 9 Abs. 6 oder die Ein-
spruchsfrist nach § 8 Abs. 3 des
Gesetzes versäumt hat,

2. wenn sein Recht auf Teilnahme an
der Wahl erst nach Ablauf der
Fristen nach § 9 Abs. 6 oder § 8
Abs. 3 des Gesetzes entstanden ist,

3. wenn sein Wahlrecht erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses
im Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt worden ist.“

10. In § 17 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe
„§ 9 Abs. 2 des Gesetzes“ durch 
„§ 16a Abs. 2“ ersetzt. 

11. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 9
Abs. 1 des Gesetzes und die
des § 9 Abs. 2 des Gesetzes“
durch „§ 16a Abs. 1 und die
des § 16a Abs. 2“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „§ 9
Abs. 2 des Gesetzes“ durch 
„§ 16a Abs. 2“ ersetzt.

b) In Abs. 7 Satz 5 wird die Angabe
„§ 21 Abs. 3“ durch „§ 21 Abs. 4“
ersetzt.

12. § 22 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende
Fassung:

„Die Aufforderung muss auf die ge-
setzlichen Erfordernisse für die Wahl-
vorschläge nach den §§ 10 bis 13 des
Gesetzes hinweisen und die für die
Wahl maßgebliche Einwohnerzahl so-
wie die Zahl der zu wählenden Ver-
treter enthalten; in der Aufforderung
ist darauf hinzuweisen, ob die Vertre-
tungskörperschaft einen Beschluss
nach § 16 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes
getroffen hat und welche Gemeinde-
teile benannt wurden.“ 

13. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 3 und 4 werden aufge-
hoben.

b) In Abs. 3 werden die Worte „von
mehr als fünf“ durch „nach § 11
Abs. 4 des Gesetzes von“ ersetzt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Erklärung der vor-
geschlagenen Bewerber
nach einem Vordruckmus-
ter, dass sie ihrer Aufstel-
lung zustimmen und ihnen
die Modalitäten des Er-
werbs der Rechtsstellung
eines Vertreters nach § 23
des Gesetzes bekannt
sind; die Erklärung muss
Angaben darüber enthal-
ten, ob der Bewerber nach
den Bestimmungen über
die Unvereinbarkeit von
Amt und Mandat an der
Mitgliedschaft in der Ver-
tretungskörperschaft ge-
hindert ist, sowie eine
Verpflichtung des Bewer-
bers, später eintretende
Hinderungsgründe dem
Wahlleiter mitzuteilen,“

bb) In Nr. 3 werden nach dem
Wort „vorgeschriebenen“ die
Worte „Angaben und“ einge-
fügt.

14. § 27 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

15. In § 29 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I 
S. 482)“ gestrichen.

16. In § 34 Abs. 1 Satz 1 werden nach
den Worten „durchgeführt wird“ die
Worte „und wo und in welcher 
Zeit ein Verzeichnis der barrierefrei-
en Wahlräume eingesehen werden
kann“ eingefügt.

17. § 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. eine Unterrichtung über die
für ungültig erklärten Wahl-
scheine,“

b) Nr. 5 wird aufgehoben; die bishe-
rige Nr. 3 wird Nr. 5.

18. § 36 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Wahlvorsteher eröffnet
die Wahlhandlung damit, dass er die
anwesenden Beisitzer auf ihre Ver-
pflichtung zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ih-
rer amtlichen Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten hinweist.
Er stellt sicher, dass der Hinweis allen
Beisitzern vor Aufnahme ihrer Tätig-
keit erteilt wird.“

19. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „durch körperliches Gebrechen ge-
hindert“ durch „aufgrund einer kör-
perlichen Beeinträchtigung nicht in
der Lage“ ersetzt.
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20. In § 47 Satz 2 werden das Komma
und das Wort „entfaltet“ gestrichen.

21. § 48 erhält folgende Fassung:

„§ 48

Zählung der Stimmzettel

(1) Nachdem die Stimmzettel so-
wie die Stimmabgabevermerke und
die Wahlscheine gezählt worden sind,
ermittelt der Wahlvorstand

1. die Zahl der Stimmzettel, bei de-
nen ein Wahlvorschlag unverän-
dert angenommen worden ist, ins-
gesamt und getrennt nach der
Kennzeichnung der Wahlvorschlä-
ge,

2. die Zahl der Stimmzettel, bei de-
nen eine oder mehrere Bewerber-
stimmen abgegeben oder ein oder
mehrere Bewerber gestrichen wor-
den sind, 

3. die Zahl der Stimmzettel, die nicht
gekennzeichnet worden sind oder
auf denen mehr als ein Wahlvor-
schlag gekennzeichnet und keine
Bewerberstimme abgegeben wor-
den ist oder auf denen ein oder
mehrere zusätzliche Bewerber
handschriftlich eingetragen wor-
den sind (zweifelsfrei ungültige
Stimmzettel) und

4. die Zahl der Stimmzettel, die An-
lass zu Bedenken geben.

(2) Die Sortierung und Zählung
der Stimmzettel erfolgt unter gegen-
seitiger Kontrolle des Wahlvorstan-
des. Vor der Zählung ist die Sortie-
rung der Stimmzettel nach Abs. 1 zu
überprüfen; eine fehlerhafte Zuord-
nung ist zu korrigieren. Jede Zählung
muss zweifach erfolgen. Der Wahl-
vorsteher gibt die festgestellte Anzahl
der Stimmzettel nach Abs. 1 jeweils
einzeln mündlich bekannt; bei den
Zahlen nach Abs. 1 Nr. 1 sagt er laut
an, um welchen Wahlvorschlag es
sich handelt.

(3) Über Stimmzettel nach Abs. 1
Nr. 4 beschließt der Wahlvorstand;
der Wahlvorsteher gibt die Entschei-
dung des Wahlvorstandes mündlich
bekannt, vermerkt den Beschluss auf
dem Stimmzettel und versieht die
Stimmzettel mit fortlaufenden Num-
mern. Bei Stimmzetteln nach Abs. 1
Nr. 3 und bei Stimmzetteln, die nach
dem Beschluss nach Satz 1 keine gül-
tigen Stimmen enthalten (ungültige
Stimmzettel), sagt der Wahlvorsteher
laut an, dass die Stimmen ungültig
sind. Die Anzahl der Stimmzettel, die
nach dem Beschluss nach Satz 1 gül-
tige Stimmzettel nach Abs. 1 Nr. 1
sind, wird für jeden Wahlvorschlag
gesondert ermittelt.

(4) Der Schriftführer vermerkt die
festgestellte Anzahl der Stimmzettel
nach Abs. 1 bis 3 in der Wahlnieder-
schrift.

(5) Beantragt ein Mitglied des
Wahlvorstandes eine erneute Zäh-
lung der Stimmzettel, so ist diese zu
wiederholen. Die Gründe für die er-
neute Zählung sind in der Wahlnie-
derschrift zu vermerken.

(6) Ist die Stimmermittlung in dem
Wahlbezirk einem Auszählungswahl-
vorstand übertragen, setzt dieser die
Stimmermittlung am Tag nach dem
Wahltag fort. Andernfalls kann der
Wahlvorstand beschließen, dass

1. die Stimmermittlung unterbrochen
wird, wenn die Stimmermittlung
an einem anderen Ort fortgeführt
werden soll oder

2. die Stimmermittlung vertagt wird,
wenn die Stimmermittlung am Tag
nach dem Wahltag fortgesetzt wer-
den soll;

der Wahlvorsteher gibt die Entschei-
dung mündlich bekannt. § 51 gilt ent-
sprechend.“

22. § 48a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 und 2 erhalten folgende
Fassung:

„Der Wahlvorsteher verteilt
die Stimmzettel nach § 48
Abs. 1 Nr. 2 auf die übrigen
Mitglieder des Wahlvorstan-
des. Der Gemeindevorstand
kann festlegen, dass für die
Zählung der Stimmen Arbeits-
gruppen gebildet werden.“

bb) In Satz 4 werden die Wörter
„vom Wahlvorsteher bestimm-
ten“ gestrichen.

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Er vermerkt den Beschluss
auf den Stimmzetteln und ver-
sieht sie mit fortlaufenden
Nummern.“

bb) Satz 5 und 6 erhalten folgende
Fassung:

„Die Zahl der ungültigen
Stimmzettel wird vom Schrift-
führer in die Wahlniederschrift
übertragen. Stimmzettel, die
aufgrund eines Beschlusses
nach § 48 Abs. 3 Satz 1 gültige
Bewerberstimmen enthalten,
werden nach Satz 4 behan-
delt.“ 

c) In Abs. 7 wird die Angabe „§ 48
Abs. 7“ durch „§ 48 Abs. 6“ er-
setzt.

d) In Abs. 8 Satz 2  wird die Angabe
„§ 48 Abs. 1 Nr. 2 und 3“ durch 
„§ 48 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

23. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
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aa) In Satz 1 wird die Angabe
„Abs. 4 und 5“ durch „Abs. 1
und 3“ ersetzt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Sie enthält hinsichtlich der
Gemeinde- und Kreiswahlen
die Zahlen

1. der Wahlberechtigten,

2. der Wähler und

3. der Stimmzettel nach § 48
Abs. 1 und 3.“

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

24. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe
„§ 48 Abs. 6, 7“ durch „§ 48 Abs. 3
Satz 1, Abs. 6“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe 
„§ 48 Abs. 6“ durch „§ 48 Abs. 3
Satz 1“ ersetzt.

25. § 51 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt
geändert:

a) In Nr. 1 werden die Worte „den
Stimmzettelstapel“ durch „die
Stimmzettel“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „Stimm-
zettelstapel nach § 48 Abs. 1 Nr. 2
und 3“ durch „Stimmzettel nach 
§ 48 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

c) In Nr. 3 werden die Worte „den
Stimmzettelstapel nach § 48 Abs. 1
Nr. 4“ durch „die Stimmzettel
nach § 48 Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt.

26. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe
„§ 48 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3“ durch
„§ 48 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Satz 2“
und die Angabe „§ 48 Abs. 1 Nr. 5,
Abs. 6“ durch „§ 48 Abs. 1 Nr. 4,
Abs. 3“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 wird die
Angabe „§ 48 Abs. 6“ durch „§ 48
Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

c) In Abs. 8 Satz 2 wird die Angabe
„dem nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 gebil-
deten Stimmzettelstapel“ durch
„den Stimmzetteln nach § 48 Abs. 1
Nr. 3“ ersetzt.

d) In Abs. 9 Satz 3 wird die Angabe
„Bildung der Stimmzettelstapel“
durch „Ermittlung der Zahl der
Stimmzettel“ ersetzt.

27. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„In der Bekanntmachung ist auf
die Zulässigkeitsvoraussetzungen
für einen Einspruch nach § 25 des
Gesetzes hinzuweisen.“

b) Dem Abs. 2 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„Das Statistische Landesamt kann
mit Zustimmung des für das Kom-
munalwahlrecht zuständigen Mi-
nisteriums Anordnungen zur Art
und Weise der Übermittlung tref-
fen. Wurde das endgültige Wahl-
ergebnis in elektronischer Form
übermittelt, kann es von einer
Übermittlung auf anderem Wege
absehen.“

28. § 56 erhält folgende Fassung:

„§ 56

Benachrichtigung der 
gewählten Bewerber

(1) Nach der Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im
Wahlkreis benachrichtigt der Wahllei-
ter die gewählten Bewerber. Gewähl-
te Bewerber, die an der Mitglied-
schaft in der Vertretungskörperschaft
gehindert sind (§ 37, § 65 Abs. 2 der
Hessischen Gemeindeordnung, § 27,
§ 36 Abs. 2 der Hessischen Land-
kreisordnung), stellt er die Benach-
richtigung zu und fordert sie auf, bin-
nen einer Woche nach Zustellung den
Wegfall des Hinderungsgrundes
durch schriftliche Bescheinigung
nachzuweisen. Er weist darauf hin,
dass die Rechtsstellung eines Vertre-
ters rückwirkend als nicht erworben
gilt, falls dieser Nachweis nicht bis
zum Ablauf der Frist erbracht wird
und bis zum Nachweis des Wegfalls
des Hinderungsgrundes Rechte aus
der Rechtsstellung eines Vertreters
nicht ausgeübt werden können.

(2) Kann ein gewählter Bewerber
den nach § 23 Abs. 2 Satz 2 des Ge-
setzes erforderlichen Nachweis nicht
innerhalb der Wochenfrist erbringen,
so stellt ihm der Wahlleiter die Be-
nachrichtigung zu, dass das Mandat
rückwirkend als nicht erworben gilt
und weist ihn auf die Möglichkeit des
Einspruchs hin.“

29. In § 58 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe
„§ 26 und § 31 Abs. 2 Satz 2“ durch
„§ 26, § 31 Abs. 2 Satz 2 und § 34
Abs. 4 Satz 2“ ersetzt.

30. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe
„,sofern sich aus der Wahlprü-
fungsentscheidung keine Ein-
schränkungen ergeben“ ge-
strichen.

bb) Satz 2 und 3 werden aufgeho-
ben.

b) Abs. 4 und 5 erhalten folgende
Fassung:

„(4) Wird die Wahl nur in ein-
zelnen Wahlbezirken wiederholt,
gilt für die Aufstellung des
Wählerverzeichnisses Folgendes:
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1. Wahlberechtigte, die bei der
Hauptwahl ihren Wahlschein in
einem Wahlbezirk abgegeben
haben, in dem die Wahl nicht
wiederholt wird, werden aus
dem Wählerverzeichnis gestri-
chen.

2. Wird die Wahl nur in einzelnen
allgemeinen Wahlbezirken wie-
derholt, werden Wahlberechtig-
te, die an der Briefwahl in die-
sen Wahlbezirken teilgenom-
men haben, aus dem Wähler-
verzeichnis gestrichen.

(5) Für die Wiederholungswahl
werden neue Wahlscheine ausge-
geben. Wird die Wahl nur in ein-
zelnen Briefwahlbezirken wieder-
holt, erhalten Wahlberechtigte, für
die ein Vermerk nach § 20 im
Wählerverzeichnis eingetragen ist,
unverzüglich Briefwahlunterlagen
von Amts wegen; dies gilt nicht für
Wahlberechtigte, die ihren Wahl-
schein in einem allgemeinen Wahl-
bezirk abgegeben haben. Im Falle
des Abs. 4 Nr. 2 erhalten auch die-
jenigen Personen einen Wahl-
schein, die nachweisen, dass sie bei
der Hauptwahl den Wahlschein in
einem Wahlbezirk abgegeben ha-
ben, in dem die Wahl wiederholt
wird.“

c) Nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6
angefügt:

„(6) Wird die Wahl nur in ein-
zelnen Briefwahlbezirken wieder-
holt, gelten die §§ 10 und 34 mit
der Maßgabe entsprechend, dass
in der Benachrichtigung der Wahl-
berechtigten und in der Wahlbe-
kanntmachung darauf hinzuwei-
sen ist, dass eine Wahl in allge-
meinen Wahlbezirken nicht statt-
findet und die Briefwahlunterla-
gen von Amts wegen übersandt
werden; die Benachrichtigung der
Wahlberechtigten kann mit der
Übersendung der Briefwahlunter-
lagen verbunden werden.“

31. In § 64 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„§§ 9 Abs. 2, 44“ durch „§ 16a Abs. 2
oder § 44“ ersetzt.

32. In § 65 Abs. 1 wird die Angabe „§ 9
Abs. 2 des Gesetzes“ durch „§ 16a
Abs. 2“ ersetzt.

33. In § 68 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe
„§ 9 Abs. 2 des Gesetzes“ durch 
„§ 16a Abs. 2“ ersetzt.

34. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für die Ermittlung des
Wahlergebnisses im Wahlbezirk
gelten § 48 Abs. 1 bis 5 und § 48a

Abs. 9 mit folgenden Maßgaben
entsprechend:

1. Bei Zählung der Stimmzettel
nach § 48 Abs. 2 und 3 ermittelt
der Wahlvorstand für die
Stimmzettel nach § 48 Abs. 1
Nr. 1 und 2 die Zahl der für die
einzelnen Wahlvorschläge ab-
gegebenen Stimmen sowie die
Zahl der ungültigen Stimmen.

2. Bei der Beschlussfassung nach 
§ 48 Abs. 3 Satz 1 gibt der Wahl-
vorsteher die Entscheidung des
Wahlvorstandes mündlich be-
kannt, vermerkt den Beschluss
auf dem Stimmzettel und ver-
sieht die Stimmzettel mit fort-
laufenden Nummern. Bei gülti-
gen Stimmen sagt er laut an, 
für welchen Wahlvorschlag die
Stimmen abgegeben worden
sind. Stimmzettel, über die Be-
schluss gefasst wurde, sind der
Wahlniederschrift beizufügen.

3. Die ermittelten Zahlen der gülti-
gen und ungültigen Stimmen
werden vom Schriftführer jeweils
für sich zusammengezählt und in
der Wahlniederschrift vermerkt.“

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Abs. 2
bis 6“ durch „Abs. 2 bis 4“ ersetzt.

35. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„In der Bekanntmachung ist auf
die Zulässigkeitsvoraussetzungen
für einen Einspruch nach §§ 25, 41
Satz 1, § 49 des Gesetzes hinzu-
weisen.“

b) In Abs. 4 wird die Angabe „und
Satz 2 Nr. 1, 2 und 4“ gestrichen.

36. § 82b erhält folgende Fassung:

„§ 82b

Absage der Wahl

Im Falle des § 86 Abs. 1 Satz 3 der
Hessischen Gemeindeordnung sagt
der Wahlleiter die Wahl ab, macht
dies öffentlich bekannt und unterrich-
tet die Aufsichtsbehörde.“

37. In § 85 Satz 1 werden die Worte
„gleichzeitig mit Direktwahlen oder
Bürgerentscheiden“ durch „werden
Direktwahlen oder Bürgerentscheide
gleichzeitig oder gleichzeitig mit all-
gemeinen Kommunalwahlen“ ersetzt.

38. Nach § 86 wird folgender neuer § 86a
eingefügt:

„§ 86a

Absage der Ortsbeiratswahl

Im Falle des § 82 Abs. 1 Satz 5 der
Hessischen Gemeindeordnung sagt
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Wiesbaden, den 23. März 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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der Wahlleiter die Wahl ab, macht
dies öffentlich bekannt und unterrich-
tet die Aufsichtsbehörde.“

39. § 90a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Semikolon und
die Worte „es wird eine gemeinsa-
me Wahlurne verwendet“ gestri-
chen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„Für jede gleichzeitig durchge-
führte Wahl oder Abstimmung
kann eine eigene Wahlurne ver-
wendet werden; die Wahlurnen
sind entsprechend § 89 Abs. 2 farb-
lich zu markieren.“

40. In § 91 Abs. 1 werden die Worte „aus-
einander zu falten und“ gestrichen.

41. In § 91a Abs. 3 wird die Angabe 
„Abs. 6“ durch „Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

42. § 93 Abs. 1 Satz 1 wird aufgehoben.

43. In § 98 Abs. 2 werden die Worte „für
die Briefwahl“ gestrichen.

44. In § 108 Abs. 1 wird die Angabe „Abs. 3
und 4“ durch „Abs. 2 und 3“ ersetzt.

45. Dem § 113 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Erfolgen öffentliche Bekanntmachun-
gen mehrerer Gemeinden in einem
einheitlichen Bekanntmachungsorgan,
so können sie verbunden werden.“

Artikel 2

Für Direktwahlen, deren Wahltag zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Ver-
ordnung bereits bestimmt und öffentlich
bekannt gemacht worden ist, gilt die
Kommunalwahlordnung in der bis dahin
geltenden Fassung fort.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. April
2005 in Kraft.
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